
QuartalsFINaNZberIcht  
01.01.–31.03.2012

2012   

Q.I

Zurück auF deN

deutscheN Markt!



Umsatzerlöse  in Mio. euro

KonzernergebnIs  in Mio. euro

ebIt  in Mio. euro

ergebnIs je aKtIe  in euro

Q.I

Q.I

Q.I

Q.I

Q.II

Q.II

Q.II

Q.II

Q.III

Q.III

Q.III

Q.III

Q.IV

Q.IV

Q.IV

Q.IV

INhalt

Vorwort  ..............................................................................................................................  3

INVestor relatIoNs  ........................................................................................................  5

koNZerN-ZwIscheNlageberIcht  ...............................................................................  7

koNZerN-ZwIscheNabschluss  ...............................................................................  20

(rundungsdifferenzen im konzern-Zwischenlagebericht durch darstellung in tsd. euro)

34,7

9,6

35,3

3,3

35,433,5

8,77,6

35,8

15,8

11,2

1,43

6,9

0,41

22,2

1,97

12,011,6

1,080,99

Performance 2Q.I—2012

2011

2012



Vorwort

sehr geehrte daMeN uNd herreN, 

die tipp24 se setzte ihren profitablen wachstumskurs auch im ersten Quartal 2012 fort: die konsolidier-
ten umsatzerlöse legten um 5,7 % auf 35.437 tsd. euro zu. das konsolidierte ebIt stieg um 3,5 % auf 
12.048 tsd. euro. 

Zurück auf dem deutschen Markt 

Mit seinem neuen glücksspiel-gesetz hat Vorreiter schleswig holstein zu beginn des Jahres 2012 den 
Markt für die online-Vermittlung wieder geöffnet. auf dieser grundlage ist tipp24, bis ende 2008 Markt-
führer als Vermittler von lotto im Internet, seit dem 22. Februar 2012 wieder auf dem deutschen Markt 
aktiv – unter lotto24.de können lottospieler ihre tipps »wie früher« rund um die uhr bequem online 
abgeben.

EU-Kommission kritisiert Glücksspiel-Änderungsstaatsvertrag 

die regulatorische unsicherheit im deutschen lotto-Markt ist jedoch immer noch nicht beendet: Für den 
gesetzesentwurf der anderen 15 bundesländer gibt es weiterhin kein grünes licht. die länder selbst 
hatten eine »abschließend positive stellungnahme« der eu-kommission zur Voraussetzung des rati-
fizierungsprozesses in den landtagen erklärt – diese wurde aber nicht erfüllt. Vielmehr kritisiert die eu-
kommission in ihrer aktuellen stellungnahme vom 20. März 2012 unter anderem die Vielzahl der erfor-
derlichen erlaubnisse, die für die online-Vermittlung von lotto im gegensatz zu sportwetten erforderlich 
sind. sie wiederholt, dass beschränkungen nur der sucht- und kriminalitätsbekämpfung dienen dürfen. 
davon offensichtlich völlig unberührt haben die Ministerpräsidenten der 15 länder auf ihrer konferenz 
am 29. März 2012 dem neuen glücksspiel-staatsvertrag ihren segen gegeben und den länderparlamen-
ten zur abstimmung vorgelegt mit dem Ziel, ihn zum 1. Juli 2012 in kraft treten zu lassen. aus unserer 
sicht ist es nicht mehr haltbar, umfangreiche Verbote für private lotto-anbieter mit suchtgefahren zu 
begründen: eine »lottosucht« gibt es schlichtweg nicht, dies ist mittlerweile auch gerichtlich bestätigt. 
Insofern gehen wir davon aus, dass die eu-kommission schließlich ein Vertragsverletzungsverfahren 
gegen deutschland einleiten wird.

Spin-Off des Deutschlandgeschäfts als Lotto24 AG 

seit mittlerweile vier Jahren befindet sich tipp24 in auseinandersetzungen über die wiederzulassung 
des online-lotterievermittlungsgeschäfts in deutschland. obwohl wir hierbei klare erfolge erzielt haben, 
halten wir eine vollständige gesellschaftsrechtliche trennung für die beste option, um der lotto24 ag 
einen rechtlich unbelasteten start in den deutschen Markt zu ermöglichen. daher beabsichtigen wir, das 
deutsche lotterievermittlungsgeschäft im rahmen eines spin-offs vom tipp24-konzern zu trennen 
und in eine ebenfalls im Prime standard der Frankfurter wertpapierbörse notierte aktiengesellschaft zu 
überführen. gemeinsam mit dem aufsichtsrat werden wir der hauptversammlung der tipp24 se daher 
vorschlagen, die anteile an der künftigen lotto24 ag im rahmen einer sachdividende im Verhältnis von 
1 zu 1 an alle aktionäre auszuschütten. Jeder aktionär der tipp24 se soll damit für eine tipp24-aktie 
zusätzlich eine lotto24-aktie erhalten.
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Vorwort

Ausblick

während tipp24 sich zukünftig mit Vorrang dem ausbau des auslandsgeschäfts – insbesondere dem 
aufbau eines neuen internationalen geschäftsbereichs von Internetdienstleistungen für lotteriever-
anstalter – widmet, wird sich die lotto24 ag auf die Vermittlung staatlicher lotterien in deutschland 
konzentrieren. 

tipp24 hat in einem durch häufigen wandel geprägten umfeld nachhaltiges umsatz- und ertragswachs-
tum generiert – dies verleiht uns eine solide ausgangsposition, um unsere strategischen kernziele zu 
erreichen.

2012 steht somit im Zeichen weitreichender Veränderungen, deren wirtschaftliches Potenzial derzeit 
noch schwer zu prognostizieren ist. wir erwarten im laufenden geschäftsjahr bei einem konsolidierten 
umsatz von mindestens 130 Mio. euro ein ebIt in höhe von mindestens 35 Mio. euro. bei der Prognose 
sind unsicherheiten hinsichtlich negativer statistischer Fluktuationen mit einer höhe von 10 Mio. euro 
berücksichtigt. aufwendungen für den wiederaufbau des deutschen geschäfts sind vor dem hintergrund 
des geplanten spin-offs nicht berücksichtigt.

 

Dr. Hans Cornehl Petra von Strombeck 

Vorsitzender des Vorstands Vorstand
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Investor relations

Q.I 2012 Q.I 2011

Veränd.  %

umsatzerlöse tsd.  euro 35.437 33.527 +5,7 %  

ebIt tsd.  euro 12.048 11.640 +3,5 %  

ebIt-Marge % 34,0 34,7  -0,7 %-Punkte  

ergebnis tsd.  euro 8.726 7.555 +15,5 %  

umsatzrendite % 24,6 22,5  +2,1 %-Punkte  

cashflow aus der lfd. geschäftstätigkeit tsd.  euro 5.139 9.386 -45,2 %

eigenkapital (31.03.2012/31.12.2011) tsd.  euro 138.055 129.291 +6,8 %

Mitarbeiter (31.03.) anzahl 131 122  +7,3 %  

(rundungsdifferenzen durch darstellung in tsd. euro möglich)

koNZerNkeNNZahleN der tIPP24 Nach IFrs

INVestor relatIoNs
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Performance der tIPP24-aKtIe  (Index 30.12.2008 = 100)
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aKtIe

Nach teils kräftigen kursverlusten im Jahr 2011 sind die aktien-
märkte stark in das neue Jahre gestartet: Zum einen führte die 
einsetzende erholung wichtiger konjunktur-Frühindikatoren im 
euro-raum und anderer länder zu einer kräftigen aufhellung 
der zuvor pessimistischen erwartungen der Investoren für die 
weltwirtschaft. Zum anderen gab es bei der staatschulden-
krise vor dem hintergrund unkonventioneller Maßnahmen der 
europäischen Zentralbank aufgrund erfolgreich durchgeführter 
staatsanleihe-auktionen eine entspannung der kapitalmärkte. 
Vor diesem hintergrund stieg der sdaX im ersten Quartal 2012 
um 18,1 %. die tipp24-aktie bewegte sich im berichtszeitraum 
in einer bandbreite zwischen 30,70 euro und 39,95 euro – und 
schloss zum Quartalsende mit einer wertsteigerung von 18,8 %.

auch im ersten Quartal setzten wir unsere intensiven Investor 
relations-aktivitäten fort. 
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Kennzahlen zUr aKtIe

tag der erstnotiz 12.10.2005

Jahresanfangskurs  02.01.2012 33,00 euro  

Marktkapitalisierung   02.01.2012  264 mio. euro  

Periodenschlusskurs  30.03.2012  39,19 euro  

Marktkapitalisierung  31.03.2012  313 mio. euro  

höchstkurs  26.03.2012  39,95 euro  

tiefstkurs  20.01.2012  30,50 euro  

anzahl der aktien  31.03.2012 7.985 tsd. stück  

anzahl eigener aktien  31.03.2012  0 stück  

durchschnittlicher  
tagesumsatz  01.01.–30.03.2012 18.401 stück  

ergebnis je aktie 01.01.–30.03.2012 1,08 euro  

aKtIonärsserVIce

wkN 784714

IsIN de0007847147

börsenkürzel tIm.de

handelsplatz frankfurt

Marktsegment regulierter markt,  
Prime standard

designated sponsor close brothers seydler

coverage 
 

deutsche bank,  
macquarie,  
Warburg,  
hauck & aufhäuser

reuters tImgn.de

bloomberg tIm gr



geschäft Und rahmenbedIngUngen

AKtivitÄtEn vOn tiPP24

tipp24 – die tipp24 se und die unternehmen ihres konsolidie-
rungskreises – ist seit über zwölf Jahren privater teilnehmer 
des nach wie vor deutlich staatlich geprägten europäischen 
lotteriemarkts. die geschäfte von tipp24 werden getrennt nach 
auslands- und Inlandssegment betrieben.

Im deutschen konzernteil hat die tochtergesellschaft tipp24 
deutschland gmbh (zukünftig lotto24 ag) am 20. Februar 2012 
unter www.lotto24.de ein eingeschränktes Vermittlungsgeschäft 
mit der landeslotteriegesellschaft schleswig-holstein und in 
sachsen-anhalt aufgenommen und strebt ein vollumfängliches 
Vermittlungsgeschäft in deutschland schnellstmöglich an. Für 
diese Vermittlungstätigkeit wird die lotto24 ag erlaubnisse 
verschiedener aufsichtsbehörden in den einzelnen bundes-
ländern einholen müssen. hierbei könnte eine fortbestehende 
gesellschaftsrechtliche Verbindung der künftigen lotto24 ag 
zur tipp24 se bzw. ihren vollkonsolidierten Minderheitsbeteili-
gungen die erlaubnisverfahren erschweren. um in diesem Zu-
sammenhang eine von rechtlichen auseinandersetzungen der 
tipp24 se unbelastete wiederaufnahme der geschäftsaktivitäten 
in deutschland zu ermöglichen, plant die tipp24 se den spin-off 
des deutschlandgeschäfts in eine eigenständige börsennotierte 
gesellschaft. darüber hinaus führt die tipp24 se in kooperation 
mit der schumann e. k. den Vertrieb der deutschen klassenlotte-
rien Nkl sowie skl durch. Ihre tochtergesellschaft tipp24 enter-
tainment gmbh betreibt die entwicklung von skill-based-games. 
das geschäftsmodell der sill-based-games konnte allerdings 
nicht nachhaltig an die Profitabilität des kerngeschäfts anknüp-
fen, sodass entschieden wurde, diese aktivitäten in einem ge-
ordneten Prozess einzustellen. eine entsprechende wertberich-
tigung wurde bereits im geschäftsjahr 2011 durchgeführt und 
für 2012 werden keine wesentlichen negativen effekte mehr aus 
diesem bereich erwartet. 

Im ausland veranstaltet die Mylotto24 limited in großbritannien 
englische Zweitlotterien auf verschiedene europäische lotterien, 
wobei sie das Veranstalterrisiko trägt. die tipp24 services limi-
ted vermittelt spielscheine an die Mylotto24 limited. In spanien 
und – eingeschränkt – in Italien werden staatliche lotteriepro-
dukte vermittelt.

REGULAtORiSCHE RAHMEnbEDinGUnGEn

Anpassung des Geschäftsmodells an den GlüStv

Nach dem Inkrafttreten der zweiten stufe des glücksspiel-
staatsvertrags (glüstV), welche die Vermittlung staatlicher lot-
terien über das Internet in deutschland ab dem 1. Januar 2009 
ausnahmslos verbot, stellte die tipp24 se die lotterievermitt-
lung in deutschland ganz ein. damit entsprach ihre aufstellung 
dem regulatorischen umfeld – unabhängig davon, dass tipp24 
rechtlich für die wiederaufnahme des geschäfts in deutsch-
land kämpft. Im Zuge dieser anpassung hat die tipp24 se nicht 
mehr benötigte wirtschaftsgüter an die bereits seit 2007 in 
großbritannien tätige Mylotto24 limited und deren tochter-
gesellschaften übertragen. dies betraf sowohl die Vermittlung 
der staatlichen deutschen lotto-Produkte als auch die tochter-
unternehmen Ventura24 s.l. in spanien und giochi24 s.r.l. in Ita-
lien. darüber hinaus hat die tipp24 se im zweiten Quartal 2009 
eine gesellschaftsrechtliche entherrschung des britischen kon-
zernteils vorgenommen, womit sie der eigenständigkeit und ei-
genverantwortlichkeit dieser gesellschaften bei ihren aktivitäten 
in den jeweiligen geschäftsfeldern rechnung trägt: Im einzelnen 
wurden jeweils 60 % der stimmrechte an der Mylotto24 limited 
sowie an der tipp24 services limited in Form wirtschaftlich ent-
kernter Vorzugsanteile an eine von der tipp24 se gegründete 
schweizerische stiftung verkauft. diese anteile sind mit einem 
garantierten beschränkten recht auf dividenden in höhe von 
insgesamt bis zu 30 tsd. gbP p. a. ausgestattet. die einbezie-
hung der beteiligung an der Mylotto24 limited einschließlich 
deren tochtergesellschaften und beteiligungen in den konzern-
abschluss erfolgt auf basis der wirtschaftlichen betrachtung der 
Verhältnisse, wonach die wesentlichen chancen und risiken bei 
der tipp24 se liegen. 

WESEntLiCHE WiRtSCHAftLiCHE UnD RECHtLiCHE  
EinfLUSSfAKtOREn

Rechtliche Marktsituation in Deutschland noch ungeklärt

trotz der klaren Vorgaben des europäischen gerichtshofs (eugh) 
haben verschiedene deutsche behörden diverse anordnungen 
und Verbote erlassen, die sowohl tipp24 selbst als auch andere 
Marktteilnehmer betrafen. Mehrere gerichte haben in (aus un-
serer sicht europarechtswidriger) anwendung des glüstV solche 
Verfügungen in eil- wie auch in hauptsacheverfahren bestätigt.

koNZerN-ZwIscheNlageberIcht
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Im ergebnis führten diese den eugh-urteilen aus 2010 wider-
sprechenden Verfügungen und entscheidungen zu einer bis 
heute sehr unklaren lage. 

andere Verwaltungsgerichte zogen aus den Vorgaben des eugh 
in – nach unserer auffassung überzeugend begründeten – ent-
scheidungen die zutreffenden konsequenzen und erklärten 
nicht nur das glücksspiel-Monopol, sondern auch die hierauf 
bezogenen wesentlichen weiteren beschränkungen des glüstV 
für unanwendbar. 

das bVerwg sowie weitere unterinstanzgerichte, u. a. die vorle-
genden Verwaltungsgerichte köln, stuttgart sowie gießen und 
zuletzt das oberverwaltungsgericht Nordrhein-westfalen sowie 
der bayerische Verwaltungsgerichtshof stellten seit November 
2010 eine Inkohärenz von glücksspiel-regelungen und -praxis 
in deutschland fest, womit sich die Zweifel an der rechtmäßig-
keit und wirksamkeit des glüstV erneut bestätigten. 

In dieselbe richtung weist auch eine entscheidung des bgh vom 
18. November 2010, der sich allerdings aus juristischen grün-
den nur mit dem recht vor Inkrafttreten des glüstV befassen 
konnte. trotz dieser beschränkung zitiert der bgh aber in jener 
entscheidung die nur den glüstV betreffende entscheidung 
»carmen Media« des eugh zum beleg der unvereinbarkeit mit 
höherrangigem recht und verweist auf die werbepraxis der 
staatlichen deutschen lotteriegesellschaften, die auch gegen-
wärtig nicht allein am Ziel der suchtbekämpfung ausgerichtet sei. 

In Verfahren, die sich mit sportwetten und casinospielen befass-
ten, bestätigten das bundesverwaltungsgericht (bVerwg) sowie 
der bundesgerichtshof (bgh) jedoch die anwendbarkeit des pau-
schalen Internetverbots. das bVerwg führte aus, dass das Inter-
netverbot allgemein europarechtskonform und mangels Inkohä-
renz auch weiterhin anwendbar sei. der bgh schloss sich in einem 
urteil vom 28. september 2011 dieser ansicht an. beide Verfahren 
betrafen zwar keine lotterien, gingen aber von einem nach dem 
glüstV für alle glücksspiele geltenden Internetverbot aus. 

Im spezielleren bereich der lotterievermittlung setzen sich bei 
den Verwaltungsgerichten zunehmend Zweifel an der Verhält-
nismäßigkeit der beschränkungen (Internetverbot) und ihrer 
ausrichtung am Ziel der suchtbekämpfung durch, die noch über 
die allgemeinen Zweifel an der kohärenz des deutschen glücks-
spiel-rechts hinausgehen: In von tipp24 angestrengten Verfah-
ren haben verschiedene Verwaltungsgerichte wegen erheblicher 

Zweifel an der existenz von lotto-sucht die unverhältnismäßig-
keit der deutschen glücksspiel-regelungen fest gestellt. das 
Vg halle hatte zur aufklärung der tatsachenfrage nach der 
existenz von lotto-sucht eine umfassende befragung von be-
treuungsgerichten und suchtfachkliniken durchgeführt, wobei 
eine allen falls geringe bedeutung von lotto-sucht festgestellt 
wurde. dementsprechend haben sowohl das Vg halle als auch 
die Vg chemnitz und berlin ein Missverhältnis zwischen Ziel und 
Mittel und damit die europarechtswidrigkeit des gegenwärtigen 
erlaubnisvorbehalts, des Internetverbots sowie der sogenann-
ten territorialität/regionalität von lotto (d. h. der beschränkung 
des lotto-Vertriebs auf einzelne bundesländer) im glüstV fest-
gestellt. das die Zulässigkeit der online-Vermittlung von lotto 
uneingeschränkt bestätigende urteil des Vg halle ist seit dem 
28. Juni 2011 rechtskräftig. 

In parallelen Verfahren hingegen haben andere Verwaltungs-
gerichte für den bereich der lotterievermittlung insbesondere 
den erlaubnistatbestand und das Internetverbot für weiterhin 
anwendbar erachtet. In einem weiteren urteil vom 12. septem-
ber 2011 hielt das Vg halle auch in auseinandersetzung mit 
dem bundesverwaltungsgerichtsurteil vom 1. Juni 2011 zur 
Internetsportwette an seiner auffassung fest, dass die Internet-
vermittlung von lotterien aufgrund des anwendungsvorrangs 
erlaubnisfrei zulässig sei. auch das Vg berlin sieht nach dem 
urteil des bVerwg seine auffassung zur unanwendbarkeit des 
erlaubnisvorbehalts und des Internetverbots auf die lotterie-
vermittlung nicht als erledigt oder überholt an, wie das gericht 
jüngst in einem beschluss vom 14. september 2011 deutlich 
machte. gegenteilige auffassungen werden von anderen gerich-
ten vertreten, etwa vom Verwaltungsgericht Potsdam. 

Weiterhin uneinheitliche Umsetzung des europarechtlichen 

Anwendungsvorrangs

Im september 2010 hat der eugh entschieden:

n dass die annahme verschiedener deutscher gerichte, we-
sentliche regelungen des glüstV seien europarechtswidrig 
und unanwendbar, gerechtfertigt ist, da die regelungen zum 
deutschen glücksspiel-Monopol ungerechtfertigt die europä-
ischen grundfreiheiten der privaten anbieter beschränkten, 

n dass ein solcher Verstoß gegen grundfreiheiten, wie er 
schon nach dem alten recht bestand, die sofortige unan-
wendbarkeit des nationalen rechts zur Folge hat und dies 
gegenüber gerichten und behörden ohne übergangsfrist gilt. 
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Nach unserer einschätzung betrifft dies – insbesondere auch 
im bereich der lotterien – die erlaubnisvorbehalte der bundes-
länder für die Vermittlung, das Internetverbot sowie die werbe-
beschränkungen und -verbote. die auslegungsvorgaben des 
eugh sind allgemein verbindlich. Mehrere erstinstanzliche nati-
onale Verwaltungsgerichte haben mittlerweile in anwendung der 
eugh-Vorgaben den erlaubnisvorbehalt auch für nicht anwend-
bar erklärt. dennoch haben bVerwg und bgh für die kurze noch 
verbleibende geltungsdauer des glüstV in sportwettenverfahren 
das pauschale Internetverbot und die erlaubniserfordernis trotz 
der europarechtlichen bedenken gegen das deutsche glücks-
spiel-Monopol generell bestätigt, ohne zu erkennen zu geben, 
dass sie die rechtslage bei der lotterievermittlung – für die 
weiterhin höchstrichterliche entscheidungen fehlen – anders 
sehen würden. 

durch die zukünftige rechtslage nach der Novelle des glüstV 
2012 – der vorsieht, dass eine lotterievermittlung im Internet 
wieder erlaubt werden kann – dürften diese zuletzt ergangenen 
urteile aber keine dauerhaft prägende bedeutung entfalten kön-
nen. Mit seinem am 1. Januar 2012 in kraft getretenen neuen 
»schleswig-holsteinischen glücksspiel-gesetz« hat sich das 
bundesland gegen ein Internetverbot und auch gegen einen 
erlaubnisvorbehalt – soweit er die lotterievermittlung betrifft 
– entschieden. Nach unserer durch verschiedene gutachten 
und rechtswissenschaftliche untersuchungen getragenen ein-
schätzung macht die schleswig-holsteinische Neuregelung in 
europarechtlicher hinsicht sowohl das Internetverbot als auch 
das Verbot mit erlaubnisvorbehalt der anderen länder in ihrer 
gegenwärtigen erscheinung auch für diese inkohärent und un-
anwendbar. 

dies hätte zur Folge, dass Internetverbot und erlaubnisvorbehalt 
auch angesichts der rechtsprechung von bundesverwaltungs-
gericht und bundesgerichtshof bereits seit dem 1. Januar 2012 
im gesamten bundesgebiet ihre anwendbarkeit eingebüßt 
haben könnten. diese einschätzung ist umstritten, rechtspre-
chung dazu fehlt bislang. der gesetzgeber ist gehalten, die nicht 
zuletzt von der europäischen kommission aufgezeigten europa-
rechtlichen anforderungen an beschränkungen der grundfreihei-
ten bei der Neugestaltung des glüstV zu beachten, um für die 
Zukunft nicht nur den Fortbestand des derzeitigen rechtlichen 
chaos zu verhindern. 

Rechtliche Marktsituation im Ausland variiert

hinsichtlich der entwicklung der gesetzlichen rahmenbedin-
gungen bieten die Märkte des auslandssegments ein vielfälti-
ges bild: während das regulatorische umfeld in großbritannien 
stabil und marktgerecht ist, wurden in spanien kürzlich wesent-
liche gesetzliche Änderungen zur regulierung von sportwetten 
und Poker – auch im Internet – umgesetzt. regelungen für das 
Vermittlungsgeschäft von lotterien im Internet sind derzeit noch 
nicht vorgesehen und auch nicht absehbar. In Italien endete die 
langwierige auseinandersetzung vor den italienischen kartell-
behörden in hinblick auf die online-Vermittlung der staatlich 
lizenzierten lotterie superenalotto nicht erfolgreich. 

vERÄnDERUnG iM vORStAnD

wie bereits am 27. März 2012 veröffentlicht, wird Marcus geiß 
– bislang verantwortlich für die ressorts unternehmensentwick-
lung und neue Märkte – das unternehmen vorzeitig zum 30. april 
2012 im gegenseitigen, freundschaftlichen einvernehmen ver-
lassen. 

fORSCHUnG & EntWiCKLUnG

Im Inlandssegment fanden im berichtszeitraum keine F&e-
aktivitäten statt. 

Im auslandssegment wurde die neue spielbetriebssoftware 
nach ihrer Inbetriebnahme im Januar 2011 weiter ausgebaut 
und verbessert. diese entwicklungsmaßnahmen werden direkt 
im ausland gesteuert und teilweise in Zusammenarbeit mit ex-
ternen unternehmen betrieben. darüber hinaus haben die ge-
sellschaften in den einzelnen ländern diverse Verbesserungen 
bei Produkten, kapazität sowie sicherheitssystemen vorgenom-
men und dafür zum teil externes F&e-know-how erworben. 

durchschnittlich waren im ersten Quartal 2012 1 Mitarbeiter im 
deutschen und 21 Mitarbeiter im auslandssegment voll- bzw. 
teilzeitig mit Forschung und entwicklung befasst. der F&e-auf-
wand betrug im deutschen segment 12 tsd. euro (Vorjahr: 124 
tsd. euro) und im auslandssegment 241 tsd. euro (Vorjahr: 229 
tsd. euro).



ertrags-, fInanz- Und Vermögenslage

ERtRAGSLAGE

beim Vorjahresvergleich ist ein sondereffekt zu berücksichtigen:

Im ersten Quartal des geschäftsjahres 2012 unterschritt der 
betrag der spielgewinnauszahlungen im rahmen der Zweitlot-
terien den erwartungswert der gewinnauszahlungen insgesamt 
um 3,5 Mio. euro (Vorjahr: 0,9 Mio. euro), was den umsatz positiv 
in gleicher höhe beeinflusste. das ebIt profitierte mit 1,5 Mio. 
euro (Vorjahr: -0,3 Mio. euro). 
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01.01.–31.03.2012 01.01.–31.03.2011

in tsd. euro % in tsd. euro % Veränd.  %

Umsatzerlöse 35.437 100,0 33.527 100,0 5,7

Personalaufwand -2.876 -8,1 -2.301 -6,9 25,0

sonstige betriebliche aufwendungen -19.313 -54,5 -19.683 -58,7 -1,9

sonstige betriebliche erträge  479 1,4 1.304 3,9 -63,3

betrieblicher aufwand -21.710 -61,3 -20.680 -61,7 5,0

ebItda 13.727 38,7 12.847 38,3 6,8

abschreibungen -1.679 -4,7 -1.207 -3,6 39,1

ebIt 12.048 34,0 11.640 34,7 3,5

Finanzergebnis 224 0,6 101 0,3 121,8

ergebnis vor ertragsteuern 12.272 34,6 11.741 35,0 4,5

ertragsteuern -3.682 -10,4 -3.830 -11,4 -3,9

ergebnis aus fortgeführten geschäftsbereichen 8.590 24,2 7.911 23,6 8,6

ergebnis nach steuern aus dem aufgegebenen  
geschäftsbereich 136 0,4 -356 -1,1 -138,2

Konzernergebnis 8.726 24,6 7.555 22,5 15,5

aufriss sonstige betriebliche aufwendungen

Marketingkosten -1.386 -3,9 -2.186 -6,5 -36,6

direkte kosten des geschäftsbetriebs -9.849 -27,8 -11.310 -33,7 -12,9

sonstige kosten des geschäftsbetriebs -8.078 -22,8 -6.187 -18,5 30,6

sonstige betriebliche aufwendungen -19.313 -54,5 -19.683 -58,7 -1,9



Ebit

Im ersten Quartal 2012 erreichte das konsolidierte Ebit 12.048 
tsd. euro (Vorjahr: 11.640 tsd. euro), und die ebIt-Marge fiel um 
0,7 %-Punkte von 34,7 % auf 34,0 %. bereinigt um die statisti-
schen abweichungen vom erwartungswert der gewinnauszah-
lungen betrugen das ebIt 10.528 tsd. euro (Vorjahr: 11.897 tsd. 
euro) und die ebIt-Marge 32,9 % (Vorjahr: 36,4 %). 

Vor dem hintergrund der regulatorisch stark eingeschränkten 
geschäftstätigkeit im lotteriebereich weist das deutsche seg-
ment im berichtszeitraum ein ebIt von -3.072 tsd. euro (Vorjahr: 
-1.579 tsd. euro) aus, während das auslandssegment 15.316 
tsd. euro (Vorjahr: 13.604 tsd. euro) erzielte. 

das finanzergebnis erreichte 224 tsd. euro (Vorjahr: 101 tsd. 
euro). 

das Konzernergebnis erhöhte sich um 15,5 % auf 8.726 tsd. 
euro (Vorjahr: 7.555 tsd. euro), die umsatzrendite nach steuern 
betrug 24,6 % (Vorjahr: 22,5 %). 

gegenüber dem Vorjahreszeitraum fiel die konsolidierte steuer-
quote um 2,6 %-Punkte auf 30,0 %. die steuerquote ist gesun-
ken, da die tipp24 se in vollem umfang auf steuerliche Verlust-
vorträge latente steuern gebildet hat. 

die Eigenkapitalrendite stieg von 5,8 % auf 6,3 %.

das Ergebnis je Aktie aus fortgeführten geschäftsbereichen 
(unverwässert und verwässert) erhöhte sich von 0,99 euro auf 
1,08 euro. 

Umsatz

Im ersten Quartal 2012 steigerte tipp24 den umsatz insgesamt 
um 5,7 % von 33.527 tsd. euro auf 35.437 tsd. euro, wovon 142 
tsd. euro (Vorjahr: 171 tsd. euro) auf das deutsche Segment ent-
fielen und 35.865 tsd. euro (Vorjahr: 34.103 tsd. euro) auf das 
Auslandssegment. 

bereinigt um Zufallseffekte hätten sich die konsolidierten um-
satzerlöse um 2,1 % von 32.667 tsd. euro auf 31.985 tsd. euro 
reduziert. Im ersten Quartal des berichtszeitraums wich die tat-
sächliche gewinnauszahlungsquote um -5,3 %-Punkte (Vorjahr: 
-1,6 %-Punkte) vom erwartungswert ab. 

bei der Veranstaltung von Zweitlotterien wird in der ausspielung 
auf lotteriespielsysteme mit einer festen Quote aus gewinnaus-
zahlungen zu spieleinsätzen referenziert. diese Proportion wird 
als gewinnausschüttungsquote bezeichnet. In den lotteriespiel-
systemen der Veranstalter der für tipp24 relevanten referenz-
spiele ergibt sich über die fortlaufenden lotterieziehungen eine 
im spielsystem fest unterlegte gewinnausschüttungsquote von 
50 %. diese entspricht auch dem erwartungswert der gewinnaus-
zahlungsquote bei der Veranstaltung von Zweitlotterien. 

bei der tatsächlichen ausspielung der Zweitlotterie kann es zu 
abweichungen von diesem erwartungswert kommen, die Zufalls-
effekte sind und statistische schwankungen der Quote aus ge-
winnauszahlungen zu spieleinsätzen darstellen. eine gegenüber 
dem erwartungswert erhöhte gewinnauszahlungsquote führt im 
Vergleich zum erwartungswert der umsatzerlöse zu verringerten 
tatsächlichen umsatzerlösen, eine geringere gewinnauszah-
lungsquote erhöht hingegen die tatsächlichen umsatzerlöse im 
Vergleich zum erwartungswert. 

Zum besseren Verständnis des Jahresabschlusses sowie der 
ertragslage werden daher die auswirkungen der abweichungen 
zwischen erwartungswert und tatsächlichen gewinnauszahlun-
gen beziffert. 

Entwicklung wesentlicher Guv-Positionen

Im berichtszeitraum übertraf der Personalaufwand den Vorjah-
reswert mit 2.876 tsd. euro (Vorjahr: 2.301 tsd. euro) um 25,0 %, 
die Personalaufwandsquote erhöhte sich um 1,2 %-Punkte auf 
8,1 %. die erhöhung des Personalaufwands ist überwiegend auf 
die zum Juli 2011 erfolgte Vergrößerung des Vorstands zurück-
zuführen. die anzahl der Mitarbeiter betrug zum 31. März 2012 
131 (Vorjahr: 122).

die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 1,9 % auf 
19.313 tsd. euro (Vorjahr: 19.683 tsd. euro) gefallen – im ein-
zelnen stellte sich die entwicklung wie folgt dar: 

n die Marketingaufwendungen fielen um 36,6 % auf 1.386 
tsd. euro (Vorjahr: 2.186 tsd. euro). der rückgang ist über-
wiegend auf deutlich reduzierte Marketingaktivitäten in Ita-
lien zurückzuführen. 

n um 12,9 % auf 9.849 tsd. euro (Vorjahr: 11.310 tsd. euro) 
reduzierten sich die direkten Kosten des geschäftsbetriebs, 
die maßgeblich durch lizenz- und Veranstalterabgaben so-
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wie kosten im Zusammenhang mit sicherungsgeschäften 
der Mylotto24 limited beeinflusst werden. die kosten für 
sicherungsgeschäfte lagen im berichtszeitraum mit 2.556 
tsd. euro (Vorjahr: 4.995 tsd. euro) unter denen des Vorjah-
res. aufgrund des höheren umsatzes im auslandssegment 
sind gestiegene lizenz- und Veranstalterabgaben in höhe 
von 4.754 tsd. euro (Vorjahr: 4.269 tsd. euro) an die engli-
schen Finanzbehörden angefallen. 

n die sonstigen Kosten des Geschäftsbetriebs nahmen 
um 30,6 % auf 8.078 tsd. euro (Vorjahr: 6.187 tsd. euro) 
zu – ein anstieg, der im wesentlichen aus einer erhöhung 
der aufwendungen für outsourcing sowie für beratung 
ins besondere im Zusammenhang mit dem spin-off des 
deutschlandgeschäfts im Vergleich zum Vorjahresquartal 
resultierte. 

die sonstigen betrieblichen Erträge beliefen sich auf 479 tsd. 
euro (Vorjahr: 1.304 tsd. euro).

aus der planmäßigen Abschreibung der im Januar 2011 in 
betrieb genommenen spielbetriebssoftware resultierte der an-
stieg der abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und 
sachanlagevermögen um 472 tsd. euro auf 1.679 tsd. euro. 

finAnZLAGE

Im Vergleich zum bilanzstichtag ist das Eigenkapital von tipp24 
zum 31. März 2012 um insgesamt 8.764 tsd. euro auf 138.055 
tsd. euro gewachsen, die eigenkapitalquote stieg seitdem um 
3,0 %-Punkte auf 77,7 %, während die bilanzsumme um 2,7 % 
auf 177.684 tsd. euro zunahm. 
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sonstige Verbindlichkeiten  in tsd. euro 31.03.2012 31.12.2011

Verbindlichkeiten aus spielbetrieb 15.299 17.605

Verbindlichkeiten aus steuern  941 3.008

Verbindlichkeiten aus ausstehenden rechnungen 406 416

Verbindlichkeiten im rahmen der sozialen sicherheit  131 136

übrige  440 679

17.217 21.844

Im ersten Quartal 2012 reduzierten sich die sonstigen verbind-

lichkeiten – die im wesentlichen aus Vorauszahlungen, stich-
tagsbedingt noch nicht ausgeglichenen gewinnauszahlungen 
gegenüber kunden und lizenz- und Veranstalterabgaben ge-
genüber spiellizenzgebern (Verbindlichkeiten aus spielbetrieb) 
sowie aus steuerverbindlichkeiten bestehen – um 21,2 % auf 
17.217 tsd. euro (31. dezember 2011: 21.844 tsd. euro). 

investitionsanalyse

Im ersten Quartal 2012 ergab sich aus der Investitionstätigkeit 
insgesamt ein Zahlungsmittelfluss von -16.677 tsd. euro (Vor-
jahr: -11.770 tsd. euro). aus ein- und auszahlungen von Finanz-
investitionen ergab sich per saldo ein Zahlungsmittelfluss in 
höhe von -16.172 tsd. euro (Vorjahr: -10.024 tsd. euro). der Zah-
lungsmittelfluss aus Investitionen im operativen geschäft betrug 
insgesamt -504 tsd. euro (Vorjahr: -1.746 tsd. euro). 
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Liquiditätsanalyse

sonstige Vermögenswerte  in tsd. euro 31.03.2012 31.12.2011

Forderungen aus spielbetrieb  2.575 2.701

geleistete Vorauszahlungen  3.049 2.616

Forderungen gegenüber steuerbehörden aus umsatzsteuer 601 597

weitere  732 760

6.956 6.674

Wesentliche cashflow-Positionen in tsd. euro Q.1 2012 Q.1 2011

cashflow aus der laufenden geschäftstätigkeit 5.139 9.386

cashflow aus der Investitionstätigkeit -16.672 -11.770

davon Finanzinvestitionen -16.168 -10.024

davon operative Investitionen -504 -1.746

cashflow aus der Finanzierungstätigkeit – –

Veränderung der zahlungsmittel -11.533 -2.384

Zahlungsmittel zu beginn der Periode (ohne verpfändete liquide Mittel) 63.366 42.673

finanzmittel am ende der Periode (ohne verpfändete liquide mittel) 51.833 40.289

kurzfristige Finanzanlagen 81.640 58.240

Wirtschaftlicher finanzmittelbestand 133.473 98.529

der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit lag im ers-
ten Quartal 2012 mit 5.139 tsd. euro unter dem Vorjahresniveau 
(9.386 tsd. euro) und ist im wesentlichen auf eine reduzierung 
der sonstigen Verbindlichkeiten zurückzuführen. 

wie im rahmen der Investitionsanalyse beschrieben, hat der 
Cashflow aus der investitionstätigkeit gegenüber dem Vorjahr 
um 4.902 tsd. euro auf -16.672 tsd. euro abgenommen. 

der Cashflow aus der finanzierungstätigkeit betrug 0 tsd. euro 
(Vorjahr: 0 tsd. euro). 

tipp24 verfügt insgesamt über einen wirtschaftlichen Finanz-
mittelbestand in Form von Zahlungsmitteln und kurzfristigen 
Finanzanlagen in höhe von 133.473 tsd. euro (Vorjahr: 98.529 
tsd. euro). es ist bei der Mylotto24 limited als Veranstalterin von 
Zweitlotterien jederzeit sichergestellt, dass auch etwaig anfallen-
de hohe gewinne zeitnah ausbezahlt werden können. 

vERMöGEnSLAGE

kurzfristige Vermögenswerte in höhe von 141.516 tsd. euro  
(31. dezember 2011: 136.828 tsd. euro) bestimmen überwie-
gend das Vermögen von tipp24. sie bestehen im wesentlichen 
aus Zahlungsmitteln (52.589 tsd. euro), kurzfristigen Finanz-
anlagen (81.640 tsd. euro) sowie aus sonstigen Vermögens-

werten und geleisteten Vorauszahlungen (6.956 tsd. euro). da-
rüber hinaus verfügt tipp24 über immaterielle Vermögenswerte 
– überwiegend software – in höhe von 21.757 tsd. euro, finan-
zielle Vermögenswerte in höhe von 4.351 tsd. euro, anlagen 
– überwiegend hardware und büroausstattung – in höhe von 
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2.516 tsd. euro sowie aktive latente steuern in höhe von 7.051 
tsd. euro. die entwicklung des Vermögens spiegelt weitgehend 
die entwicklung des cashflow aus der laufenden geschäftstätig-
keit wider. 

beurteilung der wirtschaftlichen Lage durch  

die Unternehmensleitung

tipp24 ist bis heute im vierten Jahr in Folge nach Inkrafttreten 
der zweiten stufe des glüstV an der durchführung des his-
torischen geschäfts der Vermittlung staatlicher lotterien in 
deutschland gehindert. ausgenommen hiervon ist das seit dem 
20. Februar 2012 unter www.lotto24.de eingeschränkt auf-
genommene Vermittlungsgeschäft mit der landeslotteriegesell-
schaft schleswig-holstein und in sachsen-anhalt. tipp24 strebt 
schnellstmöglich ein vollumfängliches Vermittlungsgeschäft in 
deutschland wieder an.

gleichzeitig entwickelten sich die geschäfte im auslandsseg-
ment fortgesetzt stabil. Vor diesem hintergrund schätzen wir 
die lage von tipp24 insgesamt weiterhin als robust ein: tipp24 
verfügt über ausreichend ressourcen, um auch im umfeld von 
erheb lichen negativen regulatorischen Voraussetzungen erfolg-
reich zu bestehen. Vor allem aber erscheint ein längerfristiger 
bestand der aktuellen glücksspiel-gesetze in deutschland an-
gesichts ihrer nach unserer überzeugung offenkundigen unver-
einbarkeit mit Verfassungs-, gemeinschafts- und kartellrecht 
unwahrscheinlich. diese überzeugung wurde in hinblick auf die 
gemeinschaftsrechtswidrigkeit durch den eugh bestätigt. 

der Vorstand sieht zudem mittelfristig die chance einer nach-
haltig günstigen künftigen geschäftsentwicklung. der online-
lotteriemarkt ist sowohl in deutschland als auch international im 
Vergleich zu anderen branchen stark unterentwickelt – damit ist 
die wahrscheinlichkeit eines erheblichen wachstums der bran-
che in den kommenden Jahren groß. tipp24 ist hervorragend po-
sitioniert, um wesentlich an diesem wachstum zu partizipieren. 

darüber hinaus sehen wir attraktive zusätzliche Potenziale bei 
neuen Produktkategorien und im Zuge einer möglichen de-
regulierung der europäischen lotteriemärkte. Insbesondere 
beabsichtigen wir mittelfristig, einen neuen geschäftsbereich 
aufzubauen, der Internet-dienstleistungen für internationale 

lottoveranstalter anbietet. erste gespräche mit potenziellen 
kunden haben uns in der auffassung bestärkt, dass dies ein 
aussichtsreiches Marktsegment ist. tipp24 ist mit erheblicher, 
im wesentlichen durch eigenkapital finanzierter liquidität aus-
gestattet. sie eröffnet einen großen handlungsspielraum, um 
wachstumschancen – auch durch akquisitionen – wahrzuneh-
men. 

nachtragsberIcht

die tipp24 se beabsichtigt, das im Februar 2012 unter der Mar-
ke lotto24 gestartete deutsche lotterievermittlungsgeschäft 
im rahmen eines spin-offs vom tipp24-konzern zu trennen 
und in eine im Prime standard der Frankfurter wertpapierbörse 
notierte aktiengesellschaft zu überführen. Vorstand und auf-
sichtsrat werden der hauptversammlung der tipp24 se daher 
vorschlagen, die anteile an der künftigen lotto24 ag (bislang 
tipp24 deutschland gmbh) im rahmen einer sachdividende 
im Verhältnis von 1 zu 1 an alle aktionäre auszuschütten. Jeder 
aktionär der tipp24 se soll damit für eine tipp24-aktie zusätzlich 
eine lotto24-aktie erhalten. Zu diesem Zweck hat der Vorstand 
am 20. april 2012 im rahmen einer Änderung des Jahres- und 
konzernabschlusses 2011 die freie kapitalrücklage aufgelöst, 
wodurch ein bilanzgewinn von rund 26,38 Mio. euro anfällt. da-
von entfällt auf die zur ausschüttung vorgeschlagene sachdivi-
dende ein betrag von 19,97 Mio. euro. der restbetrag soll auf 
neue rechnung vorgetragen werden. 

die lotto24 ag wird sich auf die Vermittlung staatlicher lot-
terien in deutschland konzentrieren. Ihr im Februar unter  
www.lotto24.de gestartetes angebot richtet sich bisher an kun-
den in schleswig-holstein und sachsen-anhalt, wo die tipp24 se 
rechtskräftig das recht zur Internetlotterievermittlung erstritten 
hatte.

am 17. april 2012 hat die tipp24 entertainment gmbh verschie-
dene Vermögensgegenstände an einen Investor für einen kauf-
preis von insgesamt 750 tsd. euro veräußert.



berIcht über dIe VoraUssIchtlIche entWIcK-
lUng mIt Ihren WesentlIchen chancen Und 
rIsIKen

Im geschäftsbericht 2011 haben wir die im Zusammenhang 
mit der geschäftstätigkeit von tipp24 stehenden risiken, das 
Management dieser risiken sowie die systeme zur risikofrüh-
erkennung ausführlich beschrieben. die risiken unterteilen 
sich im wesentlichen in branchen- und Marktrisiken, rechtliche 
risiken, die sich aus dem regulatorischen umfeld der geschäfts-
tätigkeit von tipp24 ergeben, betriebswirtschaftliche risiken, 
risiken bei der Prozessierung des spielbetriebs, Personalrisiken 
und allgemeine geschäftsrisiken. 

Im rahmen dieses Quartalsberichts möchten wir besonders auf 
die nachfolgend dargestellten risiken hinweisen: 

finAnZiERUnGS- UnD WÄHRUnGSRiSiKEn

ein wesentlicher teil der geschäfte von tipp24 wird in euro ab-
gewickelt, daher ergibt sich dafür kein wesentliches währungs-
risiko. bei den britischen gesellschaften besteht das währungs-
risiko hingegen gegenüber dem britischen Pfund, sodass die 
gewinnmargen dieser gesellschaften von währungsschwan-
kungen beeinflusst werden können. die ausländischen Minder-
heitsbeteiligungen agieren in ihren Märkten wirtschaftlich selbst-
ständig, was durch die eigenständigen geschäftsführungen zum 
ausdruck kommt, die auch für die kontrolle der jeweiligen opera-
tiven Finanzierungs- und währungsrisiken verantwortlich sind. 

Risiken aus dem Zahlungsverkehr

Im Zuge einer fortschreitenden regulierung der glücksspiel- 
Märkte könnten Zahlungsverkehrsbeschränkungen auf nationa-
ler oder internationaler ebene eingeführt werden. darüber hinaus 
ist die anzahl der vorhandenen anbieter für dienstleistungen im 
Zahlungsverkehr für den glücksspiel-Markt beschränkt. Vor die-
sem hintergrund besteht das risiko, dass solche anbieter sich 
vermehrt von dem Marktsegment abwenden und selbst zu hö-
heren kosten kein adäquater ersatz für tipp24 gefunden werden 
kann. während sich kostenerhöhungen des Zahlungsverkehrs 
negativ auf die Profitabilität einzelner oder auch aller geschäfte 
von tipp24 auswirken würden, könnten sich aus Zahlungsver-
kehrsbeschränkungen oder aus einer mangelnden Verfügbarkeit 
von Zahlungsdienstleistern wesentliche nachteilige auswirkun-
gen auf die geschäftstätigkeiten von tipp24 ergeben. 

Risiken aus Zahlungsmitteln und finanzanlagen

tipp24 verfügt über Zahlungsmittel in deutschland und im aus-
land in höhe von insgesamt 52.589 tsd. euro, die auf konten 
verschiedener europäischer großbanken gutgeschrieben sind. 
aus der aktuellen Finanzmarktentwicklung resultierende the-
oretische ausfallrisiken werden durch umfassende und kon-
tinuierliche analysen der relevanten kreditinstitute begrenzt. 
dennoch könnten einzelne Finanzinstitute, bei denen tipp24 
über guthaben verfügt, ausfallen. sollte darüber hinaus die glo-
bale Finanzkrise sich nochmals verschärfen und die nationalen 
sicherungssysteme der banken sowie die von den führenden 
Industriestaaten bereitgestellten hilfspakete bei einem Zusam-
menbruch einzelner Finanzinstitute wider erwarten nicht greifen, 
könnte dies in der Folge zu einem ausfall diverser oder auch aller 
kreditinstitute sowie sämtlicher nationaler sicherungssysteme 
führen. In solchen szenarien könnte der bestand der liquiden 
Mittel teilweise oder gänzlich untergehen. 

die kurzfristigen Finanzanlagen in höhe von 81.640 tsd. euro 
sind breit gestreut und bestehen im wesentlichen aus anlagen 
hoher bonität. der ausfall einzelner oder sämtlicher emittenten 
solcher anlagen könnte teilweise oder gänzlich zu einem ausfall 
dieser Finanzanlagen führen. Zudem tragen die Zahlungsmittel 
und Finanzanlagen in erheblichem umfang ein Zinsänderungs-
risiko. bei einer Zinssenkung könnte dies dazu führen, dass kei-
ne erträge aus Zahlungsmitteln und Finanzanlagen erwirtschaf-
tet werden können. 

Rechtliche Risiken aus der regulatorischen Entwicklung  

in Deutschland

aufgrund des weitreichenden Internetverbots sowie der übrigen 
beschränkungen des glüstV in deutschland wurde tipp24 auch 
noch im ersten Quartal 2012 größtenteils an der durchführung 
des historischen geschäfts der Vermittlung staatlicher lotterien 
in deutschland gehindert. es besteht das risiko, dass – trotz 
der unsere einschätzung bestätigenden urteile des eugh vom 
8. september 2010, des bVerwg vom 24. November 2010 und 
verschiedener weiterer Verwaltungsgerichte – dieser beschrän-
kende rechtliche rahmen auch mittelfristig weitgehend oder 
gar vollständig erhalten bleibt. der eugh hat im rahmen seiner 
Zuständigkeit die beschränkungen des glüstV auf Vereinbar-
keit mit europäischem recht geprüft und auf die Vorlagefragen 
mehrerer deutscher gerichte zum früheren und gegenwärtigen 
recht deren bedenken gegen die Vereinbarkeit des deutschen 
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glücksspiel-rechts mit europäischem recht bekräftigt. auch 
das  bVerwg hat im November 2010 in anwendung der vom 
eugh aufgestellten grundsätze auf die widersprüchliche aus-
gestaltung des deutschen glücksspiel-Monopols hingewiesen. 

diese einschätzungen dürften allerdings ebenso wenig wie das 
auslaufen des glüstV zum 31. dezember 2011 und das zum  
1. Januar 2012 in kraft getretene liberale glücksspiel-gesetz in 
schleswig-holstein kurzfristig den bundesweiten Zugang zum 
großen Marktpotenzial in deutschland ermöglichen. 

obwohl die laufzeit des glüstV beendet ist, gilt dieser in fünf-
zehn bundesländern in Form des landesrechts fort. ob eine 
bundesweite Vermittlung allein auf der grundlage des schleswig-
holsteinischen gesetzes möglich ist, ist derzeit noch ungeklärt. 
offensichtlich besteht damit seit dem 1. Januar 2012 ein gra-
vierender widerspruch innerhalb der in deutschland geltenden 
glücksspiel-regelungen, der aus unserer sicht unmittelbar zur 
unanwendbarkeit der fortgeltenden beschränkungen aus grün-
den der Inkohärenz führt. offen ist, inwieweit tipp24 auf basis 
einer solchen europarechtlichen unanwendbarkeit der länder-
glücksspiel-gesetze kurzfristig bundesweit tätig werden kann. 

Voraussichtlich ab dem 1. Juli 2012 tritt neben der in schleswig-
holstein geltenden liberalen regelung der »erste staatsvertrag 
zur Änderung des staatsvertrages zum glücksspielwesen in 
deutschland« (ÄndglüstV) der übrigen 15 bundesländer in kraft, 
der jedoch viele der vom eugh sowie der kommission kritisier-
ten und rechtswidrigen beschränkungen des Vorgänger modells 
fortschreibt. eine beseitigung der hierdurch unveränderten 
rechtsunsicherheit ist durch den ÄndglüstV kurzfristig nicht zu 
erwarten. 

einige der seit 2008 durch die tipp24 se in einigen bundes-
ländern geführten Verfahren konnten klar für uns entschieden 
werden. Jedoch ist bislang nur ein urteil rechtskräftig, während 
die übrigen Verfahren weiterhin in erster und zweiter Instanz 
laufen. Mehrere behörden hatten der tipp24 se die Vermittlung 
von glücksspielen an kunden in deutschland untersagt. Von 
diesen bescheiden sind mehrere wieder aufgehoben worden. 
es gibt derzeit noch einen bescheid für Nordrhein-westfalen, 
der die Vermittlung von glücksspielen untersagt und einen für 
das land sachsen-anhalt, der die Vermittlung und bewerbung 
von in sachsen-anhalt unerlaubten glücksspielen untersagt. 
die anfechtungsklage gegen den untersagungsbescheid für 

Nordrhein-westfalen wurde erstinstanzlich im November 2011 
abgewiesen, die berufung aber zugelassen. der bescheid ist 
damit für Nordrhein-westfalen weiterhin vollziehbar und zu be-
achten. die tipp24 se hat gegen das urteil berufung eingelegt. 
der bescheid für sachsen-anhalt ist erstinstanzlich aufgehoben 
worden, was wegen der vom land eingelegten berufung aber 
noch nicht rechtskräftig ist. beide untersagungsbescheide 
sind zwangsgeldbewehrt und vorerst weiterhin vollziehbar. dies 
befolgt die tipp24 se, wobei darauf hinzuweisen ist, dass die 
tipp24 se noch nie, wie von den behörden behauptet, auslän-
dische glücksspiele vermittelt hat. 

sollte sich in Zukunft insbesondere die tatsächliche diskriminie-
rung gewerblicher spielvermittlung im Internet fortsetzen, könnte 
dies zu einer erheblichen Verzögerung der geplanten wiederauf-
nahme des deutschlandgeschäfts führen. 

die Verfahren zur Verantwortlichkeit der tipp24 se wegen an-
geboten der Minderheitsbeteiligungen ebenso wie die hieraus 
entstehenden risiken haben 2011 eine günstige entwicklung 
genommen: Zwei Verwaltungsgerichte lehnten eine Verantwort-
lichkeit der deutschen gesellschaft ab, nachdem im Vorwege 
einige behörden versucht hatten, mithilfe von untersagungsver-
fügungen an die tipp24 se auch das geschäftsmodell der briti-
schen gesellschaften zu unterbinden. teils wurde aus beschei-
den, die ursprünglich die eigene deutsche lotto-Vermittlung der 
Vergangenheit betrafen, herausgelesen, dass diese auch die 
Vermittlung von Zweitlotterien durch beteiligungsgesellschaf-
ten beträfe. eine untersagungsverfügung an die tipp24 se, die 
der tipp24 se die betätigung »durch« die britischen gesell-
schaften ausdrücklich für 12 länder untersagte, ist rechtskräf-
tig gerichtlich aufgehoben worden, weil die britischen gesell-
schaften ihre geschäfte eigenständig führen und die tipp24 se 
dies weder steuert noch verantworten kann. ein Zwangsgeld, 
das mit vergleichbarer begründung für Nordrhein-westfalen 
erlassen worden war, wurde nach seiner entscheidung des Vg 
düsseldorf durch die behörde freiwillig wieder aufgehoben. aus 
diesem grund erwarten wir auch keine weiteren Zwangsgelder 
gegen die tipp24 se wegen des britischen geschäfts, das die 
deutschen behörden auf der grundlage des deutschen glücks-
spiel-rechts für unzulässig halten. es kann angesichts der 
bescheide und der rechtsauffassung der länder nicht gänz-
lich ausgeschlossen werden, dass einzelne behörden weitere 
untersagungs bescheide gegen die tipp24 se erlassen, Zwangs- 
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und bußgelder verhängen und diese dann von den zuständigen 
gerichten bestätigt werden. darüber hinaus versuchen deutsche 
behörden, den britischen gesellschaften direkt deren eigenes 
geschäftsmodell zu untersagen oder dieses zu behindern, ob-
wohl die britischen gesellschaften ihre geschäftstätigkeit auf 
der grundlage von lizenzen der staatlichen britischen regulie-
rungsbehörde (gambling commission) ausüben und nach den 
Vorgaben des eugh zur auslegung des europäischen rechts 
das deutsche recht auch insoweit als inkohärent und unan-
wendbar anzusehen sein dürfte, weil sogar das deutsche Ver-
anstaltungsmonopol unanwendbar ist und erhebliche Zweifel 
an der anwendbarkeit von erlaubnisvorbehalt und Internetverbot 
bestehen (s. o.). auch wenn die rechtlichen grundlagen dieses 
Vorgehens außerhalb deutschlands fragwürdig sind und seine 
wirkung zweifelhaft ist, ist nicht ausgeschlossen, dass solche 
Maßnahmen die geschäftstätigkeit der britischen gesellschaften 
zukünftig be- oder verhindern könnten. 

Zudem sind einzelne staatliche lotteriegesellschaften in ihrer 
eigenschaft als Marktteilnehmer der auffassung, dass die bri-
tischen gesellschaften gegen den glüstV verstoßen und sich 
wettbewerbswidrig verhalten. auch wenn wir davon ausgehen, 
dass sich die britischen gesellschaften auf basis gültiger lizen-
zen, die explizit die ausgeübte tätigkeit erlauben, rechtskon-
form verhalten, ist es nicht ausgeschlossen, dass sie sich vor 
deutschen gerichten nicht durchsetzen können. wir können in 
diesem Zusammenhang auch nicht ausschließen, dass die bri-
tischen regulierungsbehörden Ihrerseits vor dem hintergrund 
der vorbenannten Verfahren und etwaiger zukünftiger gerichts-
urteile beschränkungen des britischen angebots in die lizenzen 
aufnehmen. wir können daher insgesamt nicht ausschließen, 
dass die oben aufgeführten risiken zu einer wesentlichen be-
schränkung des geschäfts der britischen gesellschaften führen 
könnten. 

In der gesamtbetrachtung besteht auf basis der höchstrichter-
lichen Zweifel eine nicht unbedeutende wahrscheinlichkeit, dass 
die nationalen gerichte weiter vermehrt zu dem ergebnis kom-
men, dass die deutschen Monopolvorschriften inkohärent und 
deshalb unverhältnismäßig seien. eine kohärente ausgestaltung 
der beschränkungen am Ziel der spielsuchtprävention dürfte 
die aus sicht des eugh und des bVerwg gefährlichsten spiele 
(gewerbliche spielautomaten), deren betrieb bislang Privaten 
erlaubt ist und erleichtert wurde, nicht wie bisher aussparen – 

gleichgültig, welcher gesetzgeber jeweils zuständig ist, bund 
oder land. auch widerspricht die festgestellte werbepraxis der 
staatlichen lotterien nach auffassung des eugh und kürzlich 
auch des oberverwaltungsgerichts Nordrhein-westfalen dem Ziel 
der suchtbekämpfung und orientiert sich stattdessen am Ziel der 
kundengewinnung. solche Inkohärenzen rechtfertigten die ent-
scheidung, dass die europäische dienstleistungsfreiheit Privater 
unverhältnismäßig beschränkt werde. deutsche behörden und 
gerichte stellen sich derzeit auf den standpunkt, dass zwar die 
Monopolregelungen unwirksam, aber die erlaubnisvorschriften 
ebenso wie das Internetverbot weiterhin wirksam seien. dies hal-
ten wir – gestützt auf zahlreiche gegenteilige rechtsanalysen 
und auch gerichtsentscheidungen vor allem für den bereich der 
lotterievermittlung – für fehlerhaft. 

es ist zusammenfassend dennoch nicht auszuschließen, dass 
im ergebnis der nach wie vor bestehenden rechtlichen un-
sicher heiten, die sich aus den regulatorischen entwicklungen in 
deutschland ergeben, wesentliche bestehende und zukünftige 
geschäftsbereiche von tipp24 temporär oder auch nachhaltig 
beschränkt werden. dies könnte erhebliche negative auswir-
kungen auf die Vermögens-, Finanz- und ertragslage von tipp24 
haben. 

veranstalterrisiken der MyLotto24 Limited

Statistische Risiken bei der Gewinnauszahlung 

die Mylotto24 limited trägt die Veranstalterrisiken von Zweit-
lotterien auf verschiedene europäische lotterien, wobei sich 
die gewinnauszahlungsquoten an den Quoten der Veranstalter 
der erstlotterien orientieren. diese können aufgrund von statisti-
schen schwankungen größer sein als die in den spielsystemen 
der erstlotterien festgelegten gewinnauszahlungsquoten – 
diese Quote beträgt z. b. beim deutschen lotto etwa 50 %. die 
gewinnauszahlungen können – wie etwa im september 2009 
– temporär sogar größer als die von Mylotto24 limited verein-
nahmten spieleinsätze sein. die statistischen schwankungen 
der gewinnauszahlungen können, insoweit sie nicht über beste-
hende wirksame sicherungsgeschäfte abgesichert sind, damit 
wesentliche negative auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- 
und ertragslage von Mylotto24 limited haben, die im rahmen 
der konsolidierung auch tipp24 insgesamt belasten würden. 
die Mylotto24 limited hat in 2011 im rahmen einer Insurance-
linked-security (Ils)-transaktion eine katastrophenanleihe 
(cat-bond) strukturiert, um ihre risiken aus Jackpot-gewinn-
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auszahlungen teilweise in den kapitalmarkt zu transferieren. 
die  Mylotto24 limited benachrichtigt die tipp24 se unverzüg-
lich über gewinnauszahlungen, die im einzelfall mindestens 
5 Mio. euro betragen. es besteht derzeit bei der tipp24 se die 
kommunikationsrichtlinie, diese benachrichtigungen zu ver-
öffentlichen. dabei wird regelmäßig angenommen, dass diese 
Veröffentlichung an den kapitalmarkt im rahmen der ad-hoc-
Publizitätspflichten erfolgt. dessen ungeachtet findet hierzu im 
Vorfeld jeweils eine einzelfallprüfung statt. 

Risiken bei der Geltendmachung von Ansprüchen  

aus Sicherungsgeschäften

es ist nicht auszuschließen, dass in Zukunft sicherungsgeber 
ihren Zahlungsverpflichtungen nicht vereinbarungsgemäß 
nachkommen und in der Folge solche ansprüche gerichtlich 
durchgesetzt werden müssen. solche Zahlungsverweigerungen 
haben nur eine unmittelbare auswirkung auf die dargestellte 
Vermögens-, Finanz- und ertragslage der Mylotto24 limited 
und mithin im rahmen der konsolidierung auf die der tipp24, 
insoweit der entsprechende anspruch – etwa auf basis einer zu-
nächst erfolgten Zahlungszusage – überhaupt bilanziert wurde. 

Prognose- Und chancenberIcht

Insgesamt plant die tipp24 se, in deutschland die klärung der 
rechtlichen und politischen rahmenbedingungen für ihr ge-
schäftsmodell durch konsequente ausnutzung der zur Verfü-
gung stehenden rechtsmittel sowie durch die Fortsetzung der 
politischen lobby-arbeit herbeizuführen. 

wir haben am 20. Februar 2012 unter www.lotto24.de ein einge-
schränktes Vermittlungsgeschäft mit der landeslotteriegesell-
schaft schleswig-holstein und in sachsen-anhalt aufgenom-
men und streben ein vollumfängliches Vermittlungsgeschäft in 
deutschland schnellstmöglich an. angesichts der derzeitigen 
politischen und regulatorischen entwicklungen hat sich diese 
Perspektive – auch wenn derzeit noch keine günstige klärung 
herbeigeführt wurde – deutlich verbessert, wovon die neue ei-
genständige gesellschaft lotto24 ag profitieren wird. 

sie verfügt über eine sehr gute ausgangsposition, um von der 
bevorstehenden liberalisierung der online-lotterievermittlung 
in deutschland zu profitieren und die erheblichen chancen im 
Markt zu nutzen. Im Zuge der wiederaufnahme der online-lotte-

rievermittlung in schleswig-holstein und sachsen-anhalt wurde 
bereits begonnen, mit lotto24 eine starke und einprägsame 
Marke für das deutsche geschäft zu etablieren. 

die wachstumsstrategie im europäischen ausland soll nach an-
gaben der geschäftsführungen der Minderheitsbeteiligungen 
ebenfalls konsequent fortgeführt werden. Insbesondere halten 
wir technik- und Marketing-dienstleistungen, die internationalen 
lotterieveranstaltern die erfolgreiche online-Vermarktung ihrer 
Produkte ermöglichen, mittelfristig für ein vielversprechendes 
neues geschäftsfeld. 

ERWARtEtE ERtRAGSLAGE

die tipp24 se erwartet ein konsolidiertes ebIt im geschäftsjahr 
2012 von mindestens 35 Mio. euro und einen umsatz in höhe 
von mindestens 130 Mio. euro. bei der Prognose sind unsicher-
heiten hinsichtlich negativer statistischer Fluktuationen mit 
einer höhe von 10 Mio. euro berücksichtigt. aufwendungen für 
den wiederaufbau des deutschen geschäfts sind vor dem hin-
tergrund des geplanten spin-offs nicht berücksichtigt. 

sollten die derzeitigen rechtlichen und ökonomischen rahmen-
bedingungen auch über 2012 hinaus im Jahr 2013 stabil blei-
ben, lässt sich die Prognose für 2012 auch für 2013 gleicher-
maßen fortschreiben. allerdings ist sie vor dem hintergrund des 
derzeitig sehr bewegten regulatorischen umfelds mit erheb-
lichen unsicherheiten belegt. 

ERWARtEtE finAnZLAGE

unsere eigenkapitalquote wollen wir langfristig durch folgende 
Maßnahmen senken: erweiterung des geschäfts und damit des 
Fremdkapitals aus spielbetrieb, den teilweisen austausch von ei-
genkapital durch zinstragendes Fremdkapital und ausschüttung 
von dividenden sowie aktienrückkaufprogramme. allerdings 
muss die tipp24 se nach wie vor in erheblichem Maß laufende 
kosten – im wesentlichen Verwaltung und rechtsberatung – 
tragen, hat aber gleichzeitig nur sehr kleine Mittelzuflüsse durch 
eigenes geschäft. die gewinne der beteiligungen im auslands-
segment hingegen werden derzeitig thesauriert und nicht an die 
tipp24 se ausgeschüttet. daher wird die tipp24 se erst nach 
klärung der rechtslage in deutschland in unserem sinne wieder 
in der lage sein, dividenden auszuschütten. 
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wir erwarten für 2012 eine deutlich unter dem Vorjahresniveau 
liegende Investitionstätigkeit. die im wesentlichen im auslands-
segment geplanten Investitionen konzentrieren sich auf die kon-
tinuierliche Verbesserung der leistungsfähigkeit und sicherheit 
der eingesetzten systemkomponenten, die aktualisierung von 
standardsoftware sowie den austausch veralteter hardware. wir 
planen dafür ein Investitionsvolumen von insgesamt jeweils 3–5 
Mio. euro in den Jahren 2012 und 2013. 

WESEntLiCHE CHAnCEn

wir halten es für weniger wahrscheinlich, dass die Politik ange-
sichts der oben beschriebenen diskussion der rechtlichen rah-
menbedingungen wider geltendes recht und politische Vernunft 
den wachstumsmarkt der online-Vermittlung von lotterien nach-
haltig beschränken können wird. aus dem ergangenen urteil des 
eugh vom 8. september 2010 sowie verschiedenen entschei-
dungen des bundeskartellamts und nachfolgender gerichtlicher 
Instanzen zum europäischen kartellrecht, diversen einstweiligen 
entscheidungen deutscher Verwaltungs- und Zivilgerichte sowie 
der einführung eines liberalen glücksspiel-gesetzes in schles-
wig-holstein und offiziellen Äußerungen auf europäischer ebene, 
könnten sich darüber hinaus mittelfristig deregulierende schritte 
ergeben, die mittelbar oder unmittelbar auch den lotteriebereich 
betreffen. davon könnte tipp24 mit ihrer internationalen aus-
richtung überproportional profitieren: Insbesondere würde ihr 
dies neben der sicherung der wiederaufnahme der geschäfte 
im deutschen Markt auch die Internationalisierung und damit 
eine wesentliche Verbreiterung des Produktportfolios sowie den 
eintritt mit bestehenden Produkten in neue europäische Märkte 
ermöglichen. 
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koNZerN-gewINN- uNd VerlustrechNuNg
VoM 1. JaNuar bIs 31. MÄrZ Nach IFrs

Q.I 2012 Q.I 2011

in tsd. euro

Umsatzerlöse 35.437 33.527

sonstige betriebliche erträge 479 1.304

gesamtleistung 35.915 34.831

Personalaufwand -2.876 -2.301

 abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte  
des anlagevermögens und sachanlagen -1.679 -1.207

sonstige betriebliche aufwendungen -19.313 -19.683

 Marketingaufwendungen -1.386 -2.186

 direkte kosten des geschäftsbetriebs -9.849 -11.310

 sonstige kosten des geschäftsbetriebs -8.078 -6.187

ergebnis aus der laufenden geschäftstätigkeit (ebIt) 12.048 11.640

 Finanzierungserträge 301 158

 Finanzierungsaufwendungen -77 -58

finanzergebnis 224 101

ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit  12.272 11.741

ertragsteuern -3.682 -3.830

ergebnis aus fortgeführten geschäftsbereichen 8.590 7.911

ergebnis nach steuern aus dem aufgegebenen  
geschäftsbereich 136 -356

Konzernergebnis 8.726 7.555

ergebnis je aktie  
(unverwässert und verwässert, in euro/aktie) 1,09 0,95

ergebnis je aktie aus fortzuführenden  
geschäftsbereichen (unverwässert und verwässert,  
in euro/aktie) 1,08 0,99

gewichteter durchschnitt der im umlauf 
befindlichen stammaktien  
(unverwässert und verwässert, in stück) 7.985.088 7.985.088
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koNZerN-gesaMtergebNIsrechNuNg 
VoM 1. JaNuar bIs 31. MÄrZ Nach IFrs

Q.I 2012 Q.I 2011

 in tsd. euro

Konzernergebnis 8.726 7.555

sonstiges ergebnis

  gewinne/Verluste aus der Neubewertung aus zur Veräußerung  
  verfügbaren finanziellen Vermögenswerten 37 -11

sonstiges ergebnis nach steuern 37 -11

gesamtergebnis nach steuern 8.764 7.544



koNZerN-bIlaNZ
ZuM 31. MÄrZ Nach IFrs

31.03.2012 31.12.2011

aktIVa  in tsd. euro

Kurzfristige Vermögenswerte

Zahlungsmittel und verpfändete liquide Mittel 52.589 64.123

kurzfristige Finanzanlagen 81.640 65.433

Forderungen aus lieferungen und leistungen 17 12

ansprüche auf erstattung von ertragsteuern 313 586

sonstige Vermögenswerte und geleistete Vorauszahlungen 6.956 6.674

Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt 141.516 136.828

    

langfristige Vermögenswerte     

Immaterielle Vermögenswerte 21.757 22.755

sachanlagen 2.516 2.692

Finanzielle Vermögenswerte 4.351 4.351

sonstige Vermögenswerte und geleistete Vorauszahlungen 494 629

aktive latente steuern 7.051 5.788

langfristige Vermögenswerte, gesamt 36.169 36.215

177.684 173.043

konzern-Zwischenabschluss 22Q.I—2012



31.03.2012 31.12.2011

PassIVa  in tsd. euro

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 5.726 5.860

sonstige Verbindlichkeiten 17.217 21.844

Finanzielle Verbindlichkeiten 111 102

erlösabgrenzungen 2.305 2.350

Verbindlichkeiten aus ertragsteuern 7.394 7.888

kurzfristige rückstellungen 4.803 4.804

Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt 37.557 42.848

        

langfristige Verbindlichkeiten         

Passive latente steuern 2.073 904

langfristige Verbindlichkeiten, gesamt 2.073 904

        

eigenkapital         

gezeichnetes kapital 7.985 7.985

kapitalrücklage 7.805 7.805

sonstige rücklagen 16 -21

angesammelte ergebnisse 122.249 113.523

eigenkapital, gesamt 138.055 129.291

177.684 173.043
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koNZerN-kaPItalFlussrechNuNg 
Für deN ZeItrauM VoM 1. JaNuar bIs 31. MÄrZ

Q.I 2012 Q.I 2011

in tsd. euro

 ergebnis vor steuern aus fortgeführten geschäftsbereichen 12.272 11.741

 ergebnis nach steuern aus dem aufgegebenen geschäftsbereich 136 -356

ergebnis vor steuern 12.408 11.385

berichtigungen für

 abschreibungen auf das anlagevermögen 1.679 1.378

 ergebnis aus dem abgang von anlagevermögen 0 0

 ergebnis aus wechselkursen -35 0

 Finanzerträge -301 -158

 Finanzaufwendungen 77 58

Veränderungen der

 Forderungen aus lieferungen und leistungen -5 0

 sonstigen Vermögenswerte und geleisteten Vorauszahlungen -282 -117

 Finanziellen Vermögenswerte 0 0

  langfristigen sonstigen Vermögenswerte  
und geleisteten Vorauszahlungen 134 0

 Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen -134 1.153

 sonstigen Verbindlichkeiten -4.627 1.951

 Finanziellen Verbindlichkeiten 9 2

 kurzfristigen rückstellungen -1 -1.702

 erlösabgrenzungen -45 -481

 sonstigen nicht zahlungswirksamen Veränderungen 0 0

 langfristigen rückstellungen 0 0

erhaltene Zinsen 301 158

gezahlte Zinsen -77 -58

gezahlte steuern -3.961 -4.182

cashflow aus der laufenden geschäftstätigkeit 5.139 9.386

 Nettoveränderungen der kurzfristigen Finanzinvestitionen -16.168 -10.024

 auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte -411 -1.703

  einzahlungen aus der Veräußerung  
von immateriellen Vermögenswerten 0 0

 auszahlungen für sachanlageinvestitionen -93 -43

 einzahlungen aus der Veräußerung von sachanlagen 0 0

cashflow aus der Investitionstätigkeit -16.672 -11.770
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Q.I 2012 Q.I 2011

in tsd. euro

cashflow aus der finanzierungstätigkeit 0 0

Veränderung der Zahlungsmittel und verpfändeten liquiden Mittel -11.533 -2.384

 Zahlungsmittel zu beginn der Periode  
 (ohne verpfändete liquide Mittel) 63.366 42.673

 konsolidierungskreisbedigte Veränderungen 0 0

 Veränderung der verpfändeten liquiden Mittel 0 0

zahlungsmittel am ende der Periode  (ohne verpfändete liquide mittel) 51.833 40.289

zusammensetzung des finanzmittelbestands  
am ende der Periode

 Zahlungsmittel und verpfändete liquiden Mittel 52.589 41.572

 Verpfändete liquide Mittel -757 -1.284

51.833 40.289



koNZerN-eIgeNkaPItalVerÄNderuNgsrechNuNg

in tsd. euro gezeichnetes 
kapital

kapitalrücklage sonstige  
rücklagen

 angesammelte 
ergebnisse  

eigenkapital 
gesamt

stand 1. januar 2011 7.985 43.815 -125 41.247 92.921

sonstiges ergebnis 0 0 -11 0 -11

konzernergebnis 2011 0 0 0 7.555 7.555

gesamtergebnis 2011 0 0 -11 7.555 7.544

stand 31. märz 2011 7.985 43.815 -136 48.801 100.465

Zuführung zu sonstigen 
rücklagen 0 0 72 -72 0

ausgleich bilanzverlust 0 -9.625 0 9.625 0

entnahme aus der  
kapitalrücklage 0 -26.385 0 26.385 0

aktienbasierte Vergütung 0 0 18 0 18

sonstiges ergebnis 0 0 25 0 25

konzernergebnis 2011 0 0 0 28.784 28.784

gesamtergebnis 2011 0 0 25 28.784 28.809

stand 31. dezember 2011 7.985 7.805 -21 113.523 129.291

stand 1. januar 2012 7.985 7.805 -21 113.523 129.291

sonstiges ergebnis 0 0 37 0 37

konzernergebnis 2012 0 0 0 8.726 8.726

gesamtergebnis 2012 -0 -0 37 8.726 8.764

stand 31. märz 2012 7.985 7.805 16 122.249 138.055
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Im Folgenden werden die tipp24 se und die unternehmen ihres konso-

lidierungskreises gemeinsam kurz als tipp24 bezeichnet.

Zum Zweck der unternehmenssteuerung ist die tipp24 in geschäfts-

einheiten organisiert und verfügt über die folgenden beiden geografi-

schen geschäftssegmente:

das geschäftssegment »deutschland« beinhaltet die aktivitäten in 

deutschland. das geschäftssegment »ausland« beinhaltet im we-

sentlichen die aktivitäten in großbritannien sowie die aktivitäten in spa-

nien und Italien.

der umsatz der geschäftssegmente entspricht hierbei dem umsatz 

des geografischen standorts der operativen einheiten (konzerntochter-

gesellschaften), welche den umsatz generieren. 

segMeNtberIchterstattuNg
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Q.I in tsd. euro deutschland ausland konsolidierung konsolidiert

01.01.–31.03. 01.01.–31.03. 01.01.–31.03. 01.01.–31.03.

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Umsatzerlöse 142 171 35.865 34.103 -571 -747 35.437 33.527

abschreibungen 46 45 1.037 769 596 393 1.679 1.207

ebIt -3.072 -1.579 15.316 13.604 -197 -385 12.048 11.640

Finanzergebnis -19 -26 243 127 0 0 224 101

ertragsteuern 868 -17 -3.523 -3.914 -1.026 102 -3.682 -3.830

ergebnis aus fortgeführten 
geschäftsbereichen -2.223 -1.622 12.036 9.816 -1.223 -283 8.590 7.911

Vermögen 40.489 45.628 83.912 68.541 -35.720 -37.198 88.681 76.970



ausgewÄhlte erlÄuterNde aNhaNgsaNgabeN

anhang 28Q.I—2012

allgemeInes

der verkürzte konzern-Zwischenabschluss zum 31. März 2012 wurde 

am 7. Mai 2012 durch beschluss des Vorstands zur Veröffentlichung 

freigegeben.

der verkürzte konzern-Zwischenabschluss für die ersten drei Monate 

2012 wurde gemäß Ias 34 (Zwischen-berichterstattung) aufgestellt.

der verkürzte konzern-Zwischenabschluss enthält nicht alle für einen 

konzernabschluss erforderlichen Informationen und angaben und ist 

daher zusammen mit dem konzernabschluss zum 31. dezember 2011 

zu lesen.

der berichtszeitraum erstreckt sich vom 1. Januar bis 31. März 2012.

Für den vorliegenden konzern-Zwischenabschluss wurden die gleichen 

bilanzierungs- und bewertungsmethoden sowie berechnungsmetho-

den befolgt wie für den konzernabschluss zum 31. dezember 2011. 

der konsolidierungskreis ist unverändert zum 31. dezember 2011. 

anteIlsbasIerte VergütUng

bei den aktienoptionsplänen der tipp24 se handelt es sich um akti-

enoptionspläne mit ausgleich durch eigenkapitalinstrumente, sodass 

der beizulegende Zeitwert (Fair Value) zum Zeitpunkt der gewährung 

ermittelt wird. die gesellschaft führt die bewertung der aktienoptions-

pläne der tipp24 se anhand finanzmathematischer Methoden nach der 

black-scholes-Merton-Formel durch.

Umsatzerlöse

die umsatzerlöse sind zum 31. März 2012 im Vergleich zum Vorjah-

reszeitraum um 1.909 tsd. euro auf 35.437 tsd. euro gewachsen. Im 

ersten Quartal 2012 wich die tatsächliche gewinnausschüttungsquote 

um -5,3 %-Punkte (Vorjahr: -1,6 %-Punkte) vom erwartungswert ab.

bei der Veranstaltung von Zweitlotterien wird in der ausspielung 

auf lotteriespielsysteme referenziert, welche eine feste Quote aus 

spieleinzahlungen und gewinnauszahlungen haben. die Quote aus 

gewinnauszahlungen zu spieleinzahlungen wird als gewinnaus-

schüttungsquote bezeichnet. In den lotteriespielsystemen der Ver-

anstalter der für tipp24 relevanten referenzspiele ergibt sich über die 

fortlaufenden lotterieziehungen eine im spielsystem fest unterlegte 

gewinnausschüttungsquote von 50 %. diese fest unterlegte gewinn-

ausschüttungsquote entspricht auch dem erwartungswert der gewinn-

ausschüttungsquote bei der Veranstaltung von Zweitlotterien. bei der 

tatsächlichen ausspielung der Zweitlotterie kann es zu abweichungen 

von diesem erwartungswert kommen. diese abweichungen sind Zu-

fallseffekte und stellen statistische schwankungen des Verhältnisses 

von gewinnauszahlungen und spieleinzahlungen dar. eine gegenüber 

dem erwartungswert erhöhte gewinnauszahlungsquote führt im Ver-

gleich zum erwartungswert der umsatzerlöse zu verringerten tatsäch-

lichen umsatzerlösen, eine geringere gewinnauszahlungsquote erhöht 

hingegen die tatsächlichen umsatzerlöse im Vergleich zum erwar-

tungswert.

daher wird zum besseren Verständnis des konzernabschlusses so-

wie der ertragslage in der nachfolgenden tabelle die überleitung der 

tatsächlichen umsatzerlöse zu den um Zufallseffekte bereinigten um-

satzerlösen dargestellt und die auswirkung der abweichungen der tat-

sächlichen gewinnauszahlungen vom erwartungswert beziffert.
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aUfgegebener geschäftsbereIch

die tipp24 entertainment wurde zum 31. dezember 2011 als aufge-

gebener geschäftsbereich klassifiziert. das ergebnis der tipp24 enter-

tainment stellt sich wie folgt dar:

Q.I 2012 Q.I 2011

in tsd. euro % in tsd. euro % abweichung 

absolut

umsatzerlöse bereinigt um Zufallseffekte 31.985 90,3 % 32.667 97,4 % -683

+/- abweichung der tatsächlichen
gewinnauszahlungen vom erwartungswert -3.452 -9,7 % -860 -2,6 % -2.592

Umsatzerlöse 35.437 100,0 % 33.527 100,0 % 1.909

 in tsd. euro Q.I 2012 Q.I 2011

erträge 591 748

aufwendungen -455 -1.104

Finanzierungsaufwendungen 0 0

wertminderungsaufwand aus der bewertung des anlagevermögens  
zum beizulegenden Zeitwert 0 0

ergebnis vor steuern aus dem aufgegebenen geschäftsbereich 136 -356

ertragsteuern 0 0

ergebnis nach steuern aus dem aufgegebenen geschäftsbereich 136 -356

zIelsetzUng Und methoden des KaPItalmanagements

tipp24 betreibt ein dezentrales kapitalmanagement. alle wesent-

lichen entscheidungen zur Finanzierungsstruktur des deutschen 

segments trifft der Vorstand der tipp24 se. das kapitalmanagement 

des ausländischen segments findet bei der Mylotto24 limited statt. 

ausgenommen hiervon ist die tipp24 services limited, die ihr eigenes 

kapital management betreibt. die grundsätze und Ziele des Finanzma-

nagements sowie die risiken, denen tipp24 unterliegt, sind im aktuel-

len risiko bericht beschrieben.

Zinsänderungsrisiko

tipp24 hat einen großteil der Finanzmittel in einer kombination aus 

Festgeldern und kurzfristigen staatsobligationen investiert. Für diese 

Finanzmittel, die im wesentlichen liquide oder kurzfristig angelegt sind, 

besteht ein allgemeines Zinsänderungsrisiko. Für das zum abschluss-

stichtag bestehende Portfolio aus Zahlungsmitteln und kurzfristigen 

Finanzanlagen wurde mittels einer sensitivitätsanalyse eine Zins-

satzänderung um 50 basispunkte simuliert. unter der annahme, dass 

auf eine solche Zinssatzerhöhung in keiner weise durch umschichtung 

im Portfolio reagiert würde, ergäbe sich vereinfachend gerechnet eine 

erhöhung der Zinserträge von 648 tsd. euro. die berücksichtigung 

der im Portfolio aktuell vorliegenden duration der anlagen ergäbe eine 

zu erwartende Verringerung dieser Zinserträge von 105 tsd. euro. der 

gesamteffekt würde demnach eine erhöhung der Zinserträge von 543 

tsd. euro ergeben.
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Währungsrisiko

die gesellschaft unterliegt einem währungsrisiko aufgrund von gbP-

wechselkursen. das risiko entsteht aus ein- und auszahlungen in 

Fremdwährung, die von der funktionalen währung des unternehmens 

abweichen und denen nicht immer Zahlungen in derselben währung 

mit gleichem betrag und gleicher Fälligkeit gegenüberstehen. Zudem 

ist ein teil der Finanzanlagen in britische Pfund angelegt und unterliegt 

damit  einem währungsrisiko.

Zur bestimmung des währungsrisikos wird eine schwankung des euro 

gegenüber dem britischen Pfund zum 31. März 2012 um 10 % ange-

nommen. auf basis der getroffenen annahme ergeben sich bei einer 

aufwertung des britischen Pfund gegenüber dem euro um 10 % auf 

0,9173 gbP/eur erfolgswirksame effekte von -397 tsd. euro. bei ei-

ner abwertung des britischen Pfund gegenüber dem euro um 10 % auf 

0,7505 gbP/eur ergeben sich erfolgswirksame effekte von 485 tsd. 

euro.

ereIgnIsse nach dem bIlanzstIchtag

die tipp24 se beabsichtigt, das im Februar 2012 unter der Marke 

 lotto24 gestartete deutsche lotterievermittlungsgeschäft im rahmen 

eines spin-offs vom tipp24-konzern zu trennen und in eine im Prime 

standard der Frankfurter wertpapierbörse notierte aktiengesellschaft 

zu überführen. Vorstand und aufsichtsrat werden der hauptversamm-

lung der tipp24 se daher vorschlagen, die anteile an der künftigen 

lotto24 ag (bislang tipp24 deutschland gmbh) im rahmen einer sach-

dividende im Verhältnis von 1 zu 1 an alle aktionäre auszuschütten. 

Jeder aktionär der tipp24 se soll damit für eine tipp24-aktie zusätzlich 

eine lotto24-aktie erhalten. Zu diesem Zweck hat der Vorstand am  

20.  april 2012 im rahmen einer Änderung des Jahres- und konzern-

abschlusses 2011 die freie kapitalrücklage aufgelöst, wodurch ein bi-

lanzgewinn von rund 26,38 Mio. euro anfällt. davon entfällt auf die zur 

ausschüttung vorgeschlagene sachdividende ein betrag von 19,97 

Mio. euro. der restbetrag soll auf neue rechnung vorgetragen werden. 

die lotto24 ag wird sich auf die Vermittlung staatlicher lotterien in 

deutschland konzentrieren. Ihr im Februar unter www.lotto24.de gestar-

tetes angebot richtet sich bisher an kunden in schleswig-holstein und 

sachsen-anhalt, wo die tipp24 se rechtskräftig das recht zur Internet-

lotterievermittlung erstritten hatte.

am 17. april 2012 hat die tipp24 entertainment gmbh verschiedene 

Vermögenswerte an einen Investor für einen kaufpreis von insgesamt 

750 tsd. euro veräußert. die transaktion ist im vorliegenden abschluss 

nicht erfasst.

bezIehUngen zU nahe stehenden Unternehmen Und Personen

die Mitglieder des Vorstands und des aufsichtsrats der tipp24 se 

sind als nahe stehende Personen im sinne von Ias 24 anzusehen. 

oliver Jaster ist Mitglied des aufsichtsrats. das operative geschäft der 

 schumann e. k. wurde an ein oliver Jaster nahe stehendes unterneh-

men, die günther direct services gmbh, ausgelagert. dafür erhielt die 

günther direct services im berichtszeitraum eine aufwandsentschädi-

gung von 49 tsd. euro.

auf der ordentlichen hauptversammlung zum geschäftsjahr 2010 am 

29. Juni 2011 wurde Jens schumann zum aufsichtsratsmitglied mit 

wirkung zum 1. Juli 2011 gewählt. Jens schumann ist ausschließ-

licher gesellschafter der schumann e. k. diese struktur besteht in 

vergleichbarer Form seit 2002 und ist gewählt worden, weil die klas-

senlotterien Vertriebslizenzen nach gegenwärtiger Praxis ausschließ-

lich an natür liche Personen oder gesellschaften vergeben, bei denen 

weder die haftung der gesellschaft noch die haftung der unmittel-

baren oder mittelbaren gesellschafter eingeschränkt ist. Zwischen der 

tipp24 se und der schumann e. k. besteht ein kooperationsvertrag, der 

die abwicklung der spielteilnahme von klassenlotteriekunden durch 

die  schumann e. k. regelt. Nach dem Vertrag hat die schumann e. k. 

sämtliche in diesem Zusammenhang eingenommenen Provisionen 

und sonstigen Vermittlungsgebühren an die tipp24 auszukehren. die 

tipp24 se stellt der schumann e. k. dienstleistungen in den berei-

chen controlling, buchhaltung, Marketing und technik zur Verfügung 

und trägt die kosten des geschäftsbetriebs der schumann e. k. da 

Jens schumann das geschäft der schumann e. k. im Interesse der 

tipp24 se betreibt, hat die tipp24 se diesem gegenüber eine Freistel-

lung von jeglicher persönlicher Inanspruchnahme seitens dritter aus 

oder im Zusammenhang mit dem betrieb der schumann e. k. abgege-

ben. die Freistellung ist insoweit beschränkt, als die erfüllung der Frei-

stellungsverpflichtung keine Zahlungsunfähigkeit oder überschuldung 

der tipp24 herbeiführen darf. herr schumann hat im berichtszeitraum 

in Funktion seiner gesellschafterstellung bei der schumann e. k. kei-

nerlei Vergütung erhalten.
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die stiftung »Fondation enfance sans frontières«, eigentümer der Vor-

zugsaktien der tipp24 services limited, ist als nahe stehendes unter-

nehmen identifiziert. dr. heinrich lammer ist ein Mitglied des stiftungs-

rats der stiftung »Fondation enfance sans frontières« und ceo der tbIc 

asset Management ag, Zürich, schweiz. die tbIc asset Management ag 

war mit beratung bezüglich der strategie für deren anlage liquider Mittel 

im auslandssegment tätig und erhielt im berichtszeitraum eine auf-

wandsentschädigung in höhe von 36 tsd. euro.

darüber hinaus gab es im berichtszeitraum keine beziehungen zu nahe 

stehenden Personen.

hamburg, 7. Mai 2012

der Vorstand

dr. hans cornehl Petra von strombeck
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